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38. Grümpelturnier 
DJO Global Sportwoche 2014 
mit Straßenturnier 

vom 31.07. bis 03.08.2014

Wir laden alle recht herzlich zu unserer Großveranstaltung auf den Sportplatz ein. 

Dieses Jahr haben sich zum Grümpelturnier 14 Mannschaften angemeldet,
die von Donnerstag ab 18:00 Uhr bis Samstag um den Eberhard-Koch-Wanderpokal 
spielen und am Sonntag ab 11:30 Uhr tref en sich 8 Mannschaften zum 
Straßenturnier die den Finkbeiner-Dumlu-Wanderpokal gewinnen möchten. 
Die Spielpaarungen ersehen Sie aus unserem Flyer, den Sie gesondert erhalten. 

Für das leibliche Wohl ist auch wieder bestens gesorgt; 
lassen Sie Ihre Küche kalt und kommen Sie zu uns in den Kohlwald.
Wir haben wieder täglich wechselndes Sonderessen und 
am Sonntag gibt es ab 11:30 Uhr Mittagstisch Sauerbraten mit Spätzle. 
Auch zur Kaf eezeit 
stehen am Samstag und Sonntag leckere Kuchen für Sie bereit.
Am Freitag nach den Spielen ist Discotime im Zelt mit Barbetrieb. 
Da kann dann noch das Tanzbein geschwungen werden.
  
Für die kleinen Gäste bauen wir eine Hüpfburg auf und 
am Sonntag sorgt die Entenrally des Fördervereins für eine zusätzliche 
Spannung. und natürlich winken wieder attraktive Preise für die Sieger. 

Also wie immer Sport, Spiel Spannung. Es ist für Jung und Alt etwas dabei. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Die Vorstandschaft

PS.: Und an die Nachbarschaft: Falls wir etwas lauter sind, 
bitte habe Sie Verständnis. Wir bedanken uns dafür schon im Voraus!
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Öfentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen der Gemeinde Ehrenkirchen,

vertreten durch Herrn Bürgermeister Thomas Breig, 

und 
der Gemeinde Schallstadt,

vertreten durch Herrn Bürgermeister Jörg Czybulka, 

und 
der Gemeinde Bollschweil, 

vertreten durch Herrn Bürgermeister Josef Schweizer, 

über die Einrichtung und Unterhaltung der Gemeinschaftsschule. 

Das Land Baden-Württemberg hat mit dem Gesetz zur Änderung des 
Schulgesetzes und anderer Gesetze vom 24. April 2012 (GBI. S. 209) 
die Rechtsgrundlage für die Einrichtung und Unterhaltung der neu-
en Gemeinschaftsschule Ehrenkirchen ab dem Schuljahr 2014/2015 
geschafen. Auf dieser Basis sowie auf Grund von § 31 Schulgesetz 
für Baden-Württemberg (SchG) und § 25 Gesetz über Kommunale 
Zusammenarbeit für Baden-Württemberg (GKZ) schließen die Ge-
meinden Ehrenkirchen, Schallstadt und Bollschweil diese öfentlich-
rechtliche Vereinbarung (nachfolgend „Vereinbarung“ genannt). 

Wesentliches Ziel dieser Vereinbarung ist die dauerhafte Sicherstel-
lung des Bestandes einer wohnortnahen Gemeinschaftsschule und 
der Stärkung des ländlichen Raums. Zum Wohle der Schulkinder 
der Gemeinden der Raumschaft Batzenberg/Schönberg/Hexental 
wird durch interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinden die 
Gemeinschaftsschule als wichtiges Angebot der schulischen Land-
schaft bereitgestellt. 

§ 1 
Gegenstand der Vereinbarung 

 
Die Gemeinde Ehrenkirchen richtet die Gemeinschaftsschule mit Zu-
stimmung des Landes Baden-Württemberg zum 1.8.2014 als öfent-
liche Schule in ihrer Trägerschaft ein. In der Gemeinde Schallstadt 
gibt es eine Außenstelle. 

Mit der Einrichtung und Unterhaltung dieser Schule auf unbestimm-
te Zeit erfüllen die Gemeinden Ehrenkirchen, Schallstadt und Boll-
schweil ihre Plicht als Schulträger nach § 27 SchG. 

Die Gemeinde Ehrenkirchen ist Schulträgergemeinde, Schulstand-
ortgemeinde und Wohnsitzgemeinde. Die Gemeinde Schallstadt 
ist Schulstandortgemeinde und Wohnsitzgemeinde. Die Gemeinde 
Bollschweil ist Wohnsitzgemeinde. 

Nachfolgende Regelungen gelten ab der Klassenstufe 5 der Gemein-
schaftsschule. 
 

§ 2 
Standorte 

 
(1)  Die Gemeinschaftsschule wird in den Klassenstufen 5 bis 8 an ih-

rem Hauptstandort, Jengerstraße 4, 79238 Ehrenkirchen geführt. 
Die Gemeinde Ehrenkirchen kann diesen Standort im Benehmen 
mit den Gemeinden Schallstadt und Bollschweil wechseln, so-
fern dies aus schulorganisatorischen Gründen notwendig ist. 

(2)  Die Gemeinschaftsschule wird in den Klassenstufen 9 bis 10 an 
der Außenstelle in Schallstadt geführt. Die Gemeinde Schallstadt 
kann den auf ihrer Gemarkung liegenden Standort im Beneh-
men mit den Gemeinden Ehrenkirchen und Bollschweil wech-
seln, sofern dies aus schulorganisatorischen Gründen notwendig 
ist. 

(3)  Sollte die Schülerzahl in einer Klassenstufe an einem Standort in 
zwei aufeinanderfolgenden Jahren unter 14 Schülern sinken, tre-
ten die Gemeinden Ehrenkirchen, Schallstadt und Bollschweil in 
Verhandlungen über ein neues Standortkonzept für die Gemein-
schaftsschule ein. 

§ 3
Laufender Schulbetrieb und Kostenbeteiligung 

 
(1)  Schulbetriebskosten sind insbesondere 

 1.  die Kosten der Unterhaltung der Schulgebäude und der 
  sonstigen Schulanlagen (z.B. Sportanlagen u. Turnhallen), 
  ggf. auch Mieten für Schulräume in fremden Gebäuden, 

 2.  die so genannten Bewirtschaftungskosten (Heizung, 
  Reinigung, Beleuchtung, öfentliche Abgaben, Sachver-
  sicherung u.ä.), 

 3.  die Kosten der Unterhaltung der Schuleinrichtung (beweg-
  liche Investitionsgüter) und deren Ersatzbeschafung, ggf. 
  auch der Neuanschafungen, 

 4.  die Kosten des weiteren Schulsachbedarfs (Lehrmittel, 
  Lernmittel, sonstiger Unterrichtsbedarf ), 

 5.  sonstige laufende Schulkosten, wie Schülerbeförderung, 
  Schülerbetreuung, Schülerwohlfahrtsplege, Unfallver-
  sicherung, Schulveranstaltungen usw. 

 6.  die Sachkosten des Rektorats (Bücher, Zeitungen, Zeit-
  schriften, Büroeinrichtungen, Bürobedarf, etc,), 

 7.  die Personalausgaben und Sachkosten der Schulträger-
  gemeinde (z.B. Schulsekretariat, auch der Außenstelle) 
  die Personalausgaben und Sachkosten für die an den 
  Schulstandorten tätigen Bediensteten (z.B. Hausmeister, 
  Reinigungskräfte) 

 9.  Verwaltungskosten, Bauholeistungen (Innere Verrech-
  nungen) und anteilige Nutzung der Sporthallen und 
  Anlagen 

(2)  Die Gemeinde Ehrenkirchen erhält als Schulträgerin die Sachko-
stenbeiträge des Landes Baden-Württemberg für alle Gemein-
schaftsschüler. 

(3)  Die Gemeinde Ehrenkirchen erfüllt ihre Aufgaben als Schulträ-
gerin zur Gewährleistung des laufenden Betriebs der Gemein-
schaftsschule einschließlich der Bereitstellung beweglicher 
Vermögensgegenstände (Lehr-, Lernmittel, etc.) an allen Schuls-
tandorten und trägt die hierbei anfallenden laufenden Schulbe-
triebskosten des Absatzes 1 der Nummern 3 bis 7. Die Gemeinde 
Schallstadt gestattet der Gemeinde Ehrenkirchen die Vornahme 
hierfür erforderlicher Maßnahmen an der Außenstelle. 

(4) Die Schulträgergemeinde Ehrenkirchen verteilt die Schulbe-
triebskosten nach Absatz 3 und die Sachkostenbeiträge entspre-
chend der Schülerzahlen (Stichtag nach Abs. 5) auf die beiden 
Schulstandorte auf und führt eine getrennte Standortabrech-
nung durch. Entsprechend dieser Standortabrechnung erhält 
bzw. trägt die jeweilige Schulstandortgemeinde den jeweiligen 
Überschuss bzw. das jeweilige Deizit des Schulstandortes. Die 
beiden Schulstandortgemeinden Ehrenkirchen und Schallstadt 
werden diesen Überschuss bzw. Deizit mit ihren restlichen 
Schulbetriebskosten (Abs. 1, Nrn: 1, 2, 8 und 9) entsprechend den 
Schülerzahlen an ihrem Standort (Stichtag nach Abs. 5) mit den 
jeweiligen Wohnsitzgemeinden abrechnen. 

(5)  Maßstab für die Umlegung der nach Abs. 3 und Abs. 4 zu be-
rechnenden Schulbetriebskosten ist die Zahl der Gemeinschafts-
schüler, die am Stichtag der Schulstatistik des Rechnungsjahres 
in den beteiligten Gemeinden gewohnt oder ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt gehabt haben (Wohnsitzgemeinden). 

(6) Aufgrund des bestehenden Standortvorteils der Schulstandort-
gemeinden werden diese die Kapitaldienstbeteiligungen (kalku-
latorische Abschreibungen und Verzinsungen) für die bestehen-
den Schulgebäuden und Anlagen nicht abrechnen. 
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§ 4 
Investitionsmaßnahmen 

und Kostentragung 
 
Mögliche Investitionsmaßnahmen zur Gewährleistung des Betriebs 
der Gemeinschaftsschule an den beiden Schulstandorten werden 
abgestimmt. Dies gilt auch für außergewöhnliche Sanierungsmaß-
nahmen. Die Gemeinden Ehrenkirchen, Schallstadt, und Bollschweil 
werden dann eine angemessene Beteiligung an den Investitionskos-
ten und Kapitaldienstbeteiligungen vereinbaren. Bevor neue Schul-
räumlichkeiten gebaut werden, wird versucht, bestehende Räum-
lichkeiten zu nutzen. 
 

§ 5 
Beteiligung an Schulentscheidungen 

 
Die Gemeinde Ehrenkirchen unterrichtet die Gemeinden Schallstadt 
und Bollschweil über alle Maßnahmen und Entwicklungen, die für 
die Gemeinschaftsschule aus Trägersicht bedeutsam sind. Bedeut-
same schulorganisatorische Maßnahmen, die den Schulbezirk, die 
Schulleitung, die Schülerbeförderung betrefen oder erhebliche 
inanzielle Auswirkungen haben, erfolgen im Benehmen mit den 
Gemeinden Schallstadt und Bollschweil. Ehrenkirchen erteilt den 
Gemeinden Schallstadt und Bollschweil auf Wunsch Auskunft über 
die Situation der Gemeinschaftsschule. Die Gemeinden Schallstadt 
und Bollschweil können der Gemeinde Ehrenkirchen Vorschläge und 
Empfehlungen zur Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben unter-
breiten. 
 

§ 6 
Kündigung 

 
(1)  Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie 

kann von der Gemeinde Ehrenkirchen, der Gemeinde Schallstadt 
und der Gemeinde Bollschweil zum Ablauf des jeweils über-
nächsten Schuljahres gekündigt werden, frühestens jedoch mit 
Wirkung zum Ablauf des Schuljahres 2020/21. 

(2) Die Kündigung hat schriftlich gegenüber allen Vereinbarungs-
partnern zu erfolgen. Sie steht unter dem Vorbehalt der Zustim-
mung des Landes Baden-Württemberg zu den mit ihr verbunde-
nen schulorganisatorischen Maßnahmen. 

(3)  Ergeben sich aus einer Kündigung bei den Schulbetriebskosten 
erhebliche Belastungsverschiebungen unter den beteiligten Ge-
meinden, so ist eine die Vorteile und Nachteile in gerechter Wei-
se auszugleichende Abindung zu zahlen. 

(4)  Bezahlte Kostenanteile der Wohnsitzgemeinden nach § 4 wer-
den nicht erstattet, auch nicht anteilig. 

 
§ 7 

Öfnungsklausel für andere Gemeinden 
 
Die Gemeinden Ehrenkirchen, Schallstadt und Bollschweil stimmen 
bereits jetzt zu, dass die Gemeinden Ebringen, Pfafenweiler, Sölden, 
Wittnau, Horben, Au und Merzhausen in diese öfentlich-rechtliche 
Vereinbarung als Wohnsitzgemeinden mit den selben Vertragsinhal-
ten beitreten können. 

 
§ 8 

Übergangsregelung Werkrealschule 
 
Die Regelungen dieser Vereinbarung gelten sinngemäß auch für die 
noch bestehende Werkrealschule. Diese wird aufgrund des Schulart-
wechsels zur Gemeinschaftsschule auslaufen. Die Gemeinden wer-
den bis zur Beendigung der Werkrealschule einen ordnungsgemä-
ßen Schulbetrieb für die Werkrealschüler sicherstellen. 

§ 9 
Schlichtungsstelle 

 
Die beteiligten Gemeinden werden bei Streitigkeiten aus dieser 
Vereinbarung vor Beschreiten des Rechtsweges das Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald - Kommunalamt — zur Vermittlung ei-
ner gütlichen Einigung anrufen. 
 

§10 
Genehmigung, Bekanntmachung und in Kraft treten 

(1)  Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung des Landratsamtes 
Breigau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde. 

(2)  Die Vereinbarung und ihre Genehmigung sind von der Gemein-
de Ehrenkirchen, der Gemeinde Schallstadt und der Gemeinde 
Ballschweil öfentlich bekannt zu machen. Die Vereinbarung 
wird am Tage nach der letzten dieser Bekanntmachung rechts-
wirksam. 

(3)  Bei Rechtswirksamkeit tritt die Öfentlich-rechtliche-Vereinba-
rung über die Einrichtung und Unterhaltung der Werkrealschule 
vom 07. April 2010 zum 01. August 2014 (Schuljahr 2014/2015) 
außer Kraft. 

 Freiburg, den 18. Juli 2014

Genehmigung 
der öfentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Gemein-
den Ehrenkirchen, Schallstadt und Bollschweil über die Einrich-

tung und Unterhaltung der Gemeinschaftsschule 

Die Gemeinden 

Ehrenkirchen, Schallstadt und Bollschweil 

haben eine öfentlich-rechtliche Vereinbarung gemäß § 31 Schul-
gesetz in Verbindung mit § 25 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (GKZ) über die Einrichtung einer Gemeinschafts-
schule abgeschlossen. Mit Rechtswirksamkeit dieser Vereinbarung 
tritt die öfentlich-rechtliche Vereinbarung über die Einrichtung und 
Unterhaltung der Werkrealschule vom 7. April 2010 zum 1. August 
2014 außer Kraft. 

Nach § 25 Abs. 4 in Verbindung mit § 28 Abs. 2 GKZ in der Fassung 
vom 04. Mai 2009 (GBI. S. 192) wird hiermit diese öfentlich-rechtli-
che Vereinbarung genehmigt. 

 

Störr-Ritter
Landrätin
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Bürgerpreisverleihung der Sparkasse Staufen-
Breisach 

Auch dieses Jahr haben sich Projekte, Verein und Personen um den 
Bürgerpreis 2014 unter dem Motto „Vielfalt fördern – Gemeinschaft 
leben!“ beworben. Bei der Preisverleihung überreichten die Vorstän-
de der Sparkasse Staufen-Breisach, Herbert Lehmann und Georg Se-
linger auch den „Alltagshelden“ aus Bollschweil Preise. Der Arbeits-
kreis Integration kümmert sich um die Integration der Flüchtlinge 
in das Dorleben von Bollschweil. Sie vermitteln Arbeit, organisieren 
privaten Deutschunterricht, beschafen Möbel, Kleider und das nö-
tigste für einen Haushalt. Wichtiges Ziel des Arbeitskreises ist die 
soziale Integration in die Dorfgemeinschaft. So viel ehrenamtliches 
Engagement wurde auch von Herrn Bürgermeister Josef Schweizer, 
der ebenfalls an der Preisverleihung teilnahm, gewürdigt. 

 

Rathaus Bollschweil 
Telefon 0 76 33 / 95 10–0 (Zentrale) 
Telefax 0 76 33 / 95 10–30 
E-Mail gemeinde@bollschweil.de 
Homepage  www.bollschweil.de 
 
Telefon-Durchwahl-Nummern und E-Mail-Adressen: 
Schweizer, Josef 0 76 33 / 9510-13 schweizer@bollschweil.de 
Grethler, Linda 0 76 33 / 9510-18 grethler@bollschweil.de 
Hauser, Manuela 0 76 33 / 9510-14 hauser@bollschweil.de 
Kury, Martha 0 76 33 / 9510-10 kury@bollschweil.de 
Weber, Konrad 0 76 33 / 9510-11 weber@bollschweil.de 
Zachow, Christoph 0 76 33 / 9510-16 zachow@bollschweil.de 
Bauhof 0171 / 4 92 20 33 
 
Sprechzeiten:  
Montag – Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr 
Dienstag 14.00 bis 16.00 Uhr 
Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr 
und nach Vereinbarung. 

Wenn Sie den Bürgermeister sprechen wollen, empiehlt sich eine 
telefonische Termin-Vereinbarung (0 76 33 / 95 10 – 10). 

Rathaus St. Ulrich 
Bürgermeister-Sprechstunde am Montag, 04.08.2014, 
16.00 bis 17.00 Uhr, Telefon 0 76 02 / 2 54 
 

 

Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung 
Die Gemeinden Ehrenkirchen und Bollschweil lassen gemeinsam 
die Rentenangelegenheiten ihrer Bürgerinnen und Bürger direkt 
vom Versicherten-berater der Deutschen Rentenversicherung Herrn 
Heinz-Joachim Bähr bearbeiten.

Herr Bähr erteilt Auskunft in allen Fragen der Deutschen Rentenver-
sicherung, hilft beim Ausfüllen von Formularen, Kontenklärungen 
und nimmt Rentenanträge entgegen. 

Die nächsten Sprechtage der Deutschen Rentenversicherung mit 
dem Versicherungsberater Herrn Bähr inden am  

07., 14. und 28. August 2014  
im Erdgeschoss, Zimmer 0.6. des Rathauses Ehrenkirchen statt.  

Um telefonische Anmeldung bei Frau Burget, Tel.07633/80421, oder 
bei Frau Kindel Tel. 07633/80423, wird gebeten.  
Zum Sprechtag sind Versicherungsunterlagen, Personalausweis, 
Steueridentiikationsnummer, Bankverbindung (IBAN und BIC) mit-
zubringen. 
 
 

Altkleidercontainer des Kolping Bildungs- 
werkes e. V. brachen Unbekannte beim Friedhof 
in Bollschweil, Ölbergweg, auf
Bollschweil. Unbekannte haben einen Altkleidercontainer des Kol-
ping Bildungswerkes am Friedhof in Bollschweil aufgebrochen und 
den Inhalt entwendet. Der Tatzeitraum liege zwischen dem vergan-
genen Samstag, 19. Juli, und dem Mittwoch dieser Woche. Da sich 
an diesem Standort zwei Container beinden ist davon auszugehen, 
dass die Diebe gestört wurden. Sachdienliche Hinweise können un-
ter Telefon (0 78 43) 99169-20 angegeben werden. 

 

05.08.2014 Gottfrieda Engist 
  General-von-Holzing-Str. 2   77 Jahre
 

Die Gemeinde Bollschweil entbietet allen Jubilaren 
die herzlichsten Glück- und Segenswünsche - auch denen, die 

nicht genannt werden wollen! 
 

 

Samstag, 02.08.2014 
Schnittgutsammelstelle 
im Langendobel von 10.00 - 12.00 Uhr geöfnet. 
 
Montag, 04.08.2014 
Gelber Sack 
 
Dienstag, 05.08.2014 
Restmüll & Biotonne 



Bollschweil Donnerstag, den 31. Juli 2014 Seite 5

Bildungshaus Kloster St. Ulrich 

Wenn der Körper zeigt, dass die Seele streikt 

Kompaktseminar zur Burnout-Prävention für 
Frauen 

Das Angebot richtet sich an Frauen die viel leisten, sich aber er-
schöpft fühlen und das Empinden haben, den Anforderungen des 
Alltags im Beruf und im Privatleben nicht mehr gerecht werden zu 
können. Frühzeitig erkannt, kann wirkungsvoll gegengesteuert und 
das drohende Burnout-Syndrom abgewendet werden. 

Das fünftägige Intensiv-Seminar vermittelt wirksame Strategien, es 
ist evaluiert und autorisiert durch das Institut für Burnout-Prävention 
Hamburg. Eine Teilerstattung der Seminarkosten durch gesetzliche 
Krankenkassen (nach § 20 „Präventionsgesetz“) ist möglich. Gerne 
schicken wir Ihnen den ausführlichen Prospekt. 
 
Wann:  24. – 28. September 2014 
Wo:  BDB Musikakademie Staufen 
Wer:  Dr. Martina Baur 
Info und Anmeldung:  Bildungshaus Kloster St. Ulrich 
 79283 Bollschweil 
 Tel. 07602/9101-0 
 Fax 07602/9101-90 
 www.bildungshaus-kloster-st-ulrich.de 
 info@bildungshaus-kloster-st-ulrich.de 
 
 

Notruf (Polizei,
Feuerwehr, Rettungsdienst):  Telefon 1 12 
 
Ärztlicher Notfalldienst:  Telefon 0 18 05 / 19 29 23 00 
 
Zahnärztlicher Notfalldienst:  Telefon 07 61 / 8 85 08 30 
 
Augenärztlicher Notfalldienst:  Telefon 07 61 / 8 09 98 00 
 
Apotheken-Notfalldienst: 
siehe Apotheken-Notfalldienstportal der Landesapothekenkammer 
Baden-Württemberg; http://lak-bw.notdienst-portal.de 
 
Telefonseelsorge:  Telefon 08 00 / 1 11 01 11 
 
Wasser  Telefon 01 71 / 4 92 20 33 
 
Strom  Telefon 07623 92-1818 
 
Gas  Telefon 08 00 / 2 76 77 67 
 
Kabel-TV Telefon 03 41 / 42 37 20 00 

Notfalldienst-Apotheken 
Do., 31.07.2014 
>Zollmatten-Apotheke 
Poststr. 22, 79423 Heitersheim, Tel.: 07634 - 51 05 11  
08:30 bis 08:30 Uhr  

Fr., 01.08.2014 
>Apotheke am Zöllinplatz 
Zöllinplatz 4, 79410 Badenweiler, Tel.: 07632 - 89 15 76  
08:30 bis 08:30 Uhr  

>Batzenberg-Apotheke Schallstadt 
Basler Str. 82, 79227 Schallstadt (Wolfenweiler), Tel.: 07664 - 6 01 80  
08:30 bis 08:30 Uhr  

Sa., 02.08.2014 
>Malteser-Apotheke Heitersheim 
Im Stühlinger 16, 79423 Heitersheim, Tel.: 07634 - 20 39  
08:30 bis 08:30 Uhr  

So., 03.08.2014 
>Hebel-Apotheke Müllheim 
Werderstr. 31 A, 79379 Müllheim, Tel.: 07631 - 22 53  
08:30 bis 08:30 Uhr  

>Schneckental-Apotheke 
Schwabenmatten 3, 79292 Pfafenweiler, Breisgau, Tel.: 07664 - 60 09 00
08:30 bis 08:30 Uhr  

Mo., 04.08.2014
>Katharina-Barbara-Apotheke 
Hauptstr. 48, 79295 Sulzburg, Baden, Tel.: 07634 - 82 28
08:30 bis 08:30 Uhr  

>Stadt-Apotheke Neuenburg 
Schlüsselstr. 14, 79395 Neuenburg am Rhein, Tel.: 07631 - 77 10  
08:30 bis 08:30 Uhr  

Di., 05.08.2014 
>Rats-Apotheke Bad Krozingen 
Lammplatz 11, 79189 Bad Krozingen, Tel.: 07633 - 37 90  
08:30 bis 08:30 Uhr  

Mi., 06.08.2014 
>Hardt-Apotheke 
Schwarzwaldstr. 16 A, 79258 Hartheim, Breisgau, Tel.: 07633 - 1 33 55
08:30 bis 08:30 Uhr  

>Markgrafen-Apotheke Badenweiler 
Waldweg 2, 79410 Badenweiler, Tel.: 07632 - 3 76  
08:30 bis 08:30 Uhr  
 
Do., 07.08.2014 
>Apotheke am Bahnhof Bad Krozingen 
Bahnhofstr. 6, 79189 Bad Krozingen, Tel.: 07633 - 47 47 
08:30 bis 08:30 Uhr  
 
Für die Richtigkeit wird keine Gewährleistung übernommen. Infor-
mieren Sie sich vorab telefonisch bei der diensthabenden Apotheke. 
 
 
 

   Verlag und Anzeigen:

Meßkircher Straße 45,

78333 Stockach,

Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11,

anzeigen@primo-stockach.de
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Katholische Pfarrgemeinde Bollschweil 
Donnerstag, 31.07.2014 
19.00 Uhr, Hl. Messe (Pfr. Krettenauer)  

Sonntag, 03.08.2014 
19.00 Uhr, Hl. Messe (Pfr. Dr. Dietrich)  

Herzliche Einladung! 
Zum Gebet anlässlich der ‚Ewigen Anbetung‘ 
Donnerstag, 07. August - Tag der „Ewigen Anbetung“ in Bollschweil 
Auch wir in Bollschweil beteiligen uns an dieser Tradition in unserem 
Erzbistum; wir Reihen uns in das Beten der Pfarrgemeinden ein und 
richten unseren Blick auf Jesus, in der Gestalt des Brotes: 
19.00 Heilige. Messe (Pfr. Krettenauer) 
Eröfnung der „Ewigen Anbetung“. Die anschl. Gebetsstunde wird 
von Frauen der kath. Frauengemeinschaft gestatet. 
20.45 Schlussandacht mit eucharistischem Segen 
 

Katholische Pfarrgemeinde St. Ulrich 
Freitag, 01.08.2014 
19.00 Uhr, Hl. Messe (Pfr. Krettenauer)  

Sonntag, 03.08.2014 
09.00 Uhr, Hl. Messe (Pfr. Krettenauer)  

Freitag, 08.08.2014 
19.00 Uhr, Hl. Messe (Pfr. Krettenauer) mit Eröfnung der „Ewigen 
Anbetung“ anschl. gestaltete Gebetsstunden 
 

Evang. Pfarramt Ehrenkirchen- 
Bollschweil 
Jengerstraße 9, 79238 Ehrenkirchen  

Telefon: 07633/7020
Internet: www.ekeb.de
E-Mail: info@ekeb.de 

Freitag, 01.08.2014
19.00 Uhr Ökumenische Gedenkfeier an der Ölbergkapelle

Sonntag, 03.08.2014
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahlfeier und Information über 
die Arbeit der Gideons

Dienstag, 05.08.2014
16.45 Uhr Dienstagsrunde: Trefpunkt am Paul-Gerhardt-Haus. In 
Fahrgemeinschaften geht es nach Schallstadt zur fröhlichen Einkehr 
im Vinolivio.

Mittwoch, 06.08.2014
20.00 Uhr Sitzung des Bauausschusses

Sonntag, 10.08.2014
10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst am Lorenzemärthock in der 
Laube des Musikvereins Ehrenstetten

Das biblische Motto für die kommende Woche:
So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbür-
ger der Heiligen und Gottes Hausgenossen.  Epheser 2,19 

Beratung, Unterstützung und Begleitung für 
Jugendliche in allen Lebenslagen 
Sprechzeit Kontaktstelle (über der Feuerwehr): Dienstag von 13:30 
bis 15:00 Uhr und Mittwoch von 17:30 bis 19:00 Uhr, sowie nach Ver-
einbarung.  

Mobil sind Elisabeth Graf und Toni Bauer erreichbar unter: 
Handy: 0176-41049381, E-Mail: omj@ehrenkirchen.de 
Facebook: “Jugendarbeit Ehrenkirchen Bollschweil“ 
Der Nachtsport in der Kirchberghalle ist jeden Freitag von 19:00 bis 
22:00 Uhr. 
 
 

Hilfe von Haus zu Haus  
...unsere Einsatzkräfte sind aufgeschlos-
sen und freundlich 
...wir helfen schnell und unkompliziert 
Unsere Einsatzleitungen beraten Sie 
gerne. Rufen Sie uns an! 
07633 / 40 65 813 

Bürozeiten in Bollschweil im Pfarrhaus sind: 
Montag, Mittwoch und Donnerstag von 9 – 12 Uhr 
In Ehrenkirchen im Rathaus Zi 1.9 sind: 
Dienstag und Freitag von 9 – 12 Uhr 
Gerne können Sie auch eine E-Mail senden an:  hilfe@obere-moehlin.de 
 
  

Veranstaltungen im Bollschweiler 
Dorftref „Im Alten Rathaus“, 
Leimbachweg 2 

Freitag, 01. 08. 2014, 15.00 -18.00 Uhr 
Wochenmarkt  mit Einkehr bei Kafee und Kuchen im Alten Rat-
haus. Das Büchereck im Alten Rathaus ist geöfnet: Bücher mitneh-
men, leihen oder tauschen.  

Freitag, 08. 08. 2014: Markt entfällt!  

Sonntag, 10.08. 2014, 18.30 – 19.30 Uhr 
Stammtisch Integration. Wir trefen uns mit Flüchtlingen, die in 
Bollschweil untergebracht sind.  

Kontakt: Wolfgang Schupp, Tel.82503 
 
 

bolando-Sommerbühne präsentiert: 
The Cherrychords! 
Wie jeden Sommer steht die bolando-
Bühne alle zwei Wochen, neben dem 

normalen Gastronomiebetrieb, Künstler/innen aller Genres ofen. 
Die Gage gibt es anschließend im wandernden Hut und im tosenden 
Applaus des Publikums. 

Zwei Stimmen in der Tradition angloamerikanischer Größen wie Len-
non/McCartney bis Emmylou Harris oder Neil Young. Zwei Gitarren 
zwischen britischem Rock und Americana: die ungestüme Kraft des 
Rock’n’Roll und die iligrane Finesse des Folk- und Countrypicking. 
Zwei langjährig aktive, ungebrochen kreative Songwriter: 

Elke Sachsenmaier (voc/git) und Niels Kaiser (voc/git/pedal steel/
banjo) sind The Cherrychords.
Die beiden Köpfe der Underground-Rocklegende shegoesbang spie-
len seit 2005 als Duo The Cherrychords ihre Songs in akustischen 
Versionen und lassen auch das ein oder andere Stück geschätzter 
KollegInnen auleben. Mit im Programm sind Titel von Fleetwood 
Mac, Tom Petty und Bob Dylan. Dass gute Musik manchmal nicht 
mehr braucht als zwei Gitarren und zwei sich gut ergänzende Ge-
sangsstimmen beweisen die beiden auf eindrucksvolle Weise.  

Ein Sahnestück auf der Sommerbühne!
Donnerstag, 07.08.2014 im bolando Dorfgasthaus in 
Bollschweil, ab ca. 21:00 Uhr  

bolando Dorfgasthaus, Leimbachweg 1, 79283 Bollschweil 
Eintritt frei 

www.bolando.de/kulturverein 



Stückchen Land gesucht
zum Gärtnern und Erholen von naturverb. 

Frau im Vorruhestand. Tel.: 0170-2804226



Seit Anfang April ist wieder Leben im
Gasthaus Giesshübel

Unsere Angebote:

Dienstag: frische Rinderleber geröstet oder sauer
Samstag: Nudelsuppe und Badisches Ochsenfleisch 

mit Meerrettich und Bouillongemüse
Sonntag: Flädlesuppe und Rinderroulade an Gemüse 

und hausgemachtes Kartoffelpüree

Frühstücksbuffet auf Vorbestellung:

Samstag, Sonntag und Feiertag von 10 - 12 Uhr

Öffnungszeiten: täglich von 11 - 21 Uhr
durchgehend warme Küche bis 20 Uhr

Mittwoch Ruhetag

Wandergebiet Schauinsland
Panoramaterrasse - wunderschöne Aussicht zum Belchen

Inhaber: Nabil Alian
Stohren 17
79244 Münstertal
Tel. 07602 9209 133
Fax 07602 9209 144
www.giesshübel-schauinsland.de

Wir suchen lustige und fleißige MitarbeiterInnen 
(feste Tage, Mütter oder auch 50+) für den Service

www.reha-lift.biz

Kleine Familie sucht schöne, ruhig gelegene

3,5-4-Zimmer-Wohnung
in Bollschweil oder Hexental.

Tel. 0761/4768885 oder 0176/56888076


